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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEMÄß § 9 BAUGB I.V.M. §§ 1 BIS 23 BAUNVO 

1 Art der baulichen Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO) 

 GE = Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO 

 Zulässig sind unter Berücksichtigung der unter Punkt 1.1.2 aufgelisteten Einschrän-

kungen: 

 Gewerbebetriebe, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 

 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

 Tankstellen, 

 Anlagen für sportliche Zwecke. 

 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO wird festgesetzt, dass folgende Nutzungen nicht Be-

standteil des Gewerbegebiets werden und somit nicht zulässig sind: 

 Vergnügungsstätten1. 

Ergänzend wird gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO bestimmt, dass im Gewerbegebiet nicht 

zulässig sind: 

 Gewerbebetriebe in Form von Bordellen und bordellartigen Betrieben, 

 Einzelhandelsbetriebe unter Berücksichtigung der in Punkt 1.1.3 aufgeführten 

Ausnahmen. 

 Ausnahmsweise können gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO sowie § 1 Abs. 9 BauNVO i.V.m. 

§ 31 Abs. 1 BauGB zugelassen werden: 

 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 

und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 

Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind,  

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 

 eigenständige gewerbliche Anlagen der Fremdwerbung. 

 Einzelhandels- und sonstige Gewerbebetriebe mit Verkaufsflächen für den Ver-

kauf an letzte Verbraucher soweit sie in unmittelbarem räumlichen und betriebli-

chen Zusammenhang mit einem Produktions- und/oder Dienstleistungsbetrieb 

stehen und diesem in ihrer Grundfläche untergeordnet sind. Die Verkaufsfläche 

darf 100 m² je Betrieb nicht überschreiten. Die Einrichtung eines Shop-in-Shop-

Systems ist nicht zulässig. Die Verkaufsstätte muss dem eigentlichen Betrieb 

räumlich angegliedert und als dessen Bestandteil erkennbar sein. 

  

                                                           
1 Hinweis: Hierzu zählen beispielsweise und nicht abschließend: Diskotheken, Spielhallen, Spiel-Kasinos, Strip-

tease-Lokale, Sex-Kinos, Peep-Shows, Sex-Shops mit Video-Kabinen, Swinger-Clubs, Sex-Life-Shows, Tab-

le-Dance-Veranstaltungen, (Flatrate-)Bordelle, Multiplex-Kinos und Gaststättenbetriebe als Partylocation mit 

aktuellen Videoclips oder mit täglich wechselndem Unterhaltungsprogramm, „Musikwerkstätten“ mit diskothe-

kentypischen Öffnungszeiten (Fickert/Fieseler, BauNVO Kommentar, 12. Aufl., 2014, § 4a Rn 22.2; Stock, in 

Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB Kommentar, § 4a Rn 69 bis 75 und Ziegler, in: Brügelmann, 

BauGB, Band 6, § 4a Rn 48 bis 76). 
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2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Die Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung erfolgt über die Festsetzung von 

Grundflächenzahl (§ 16 und § 19 BauNVO) und Geschossflächenzahl (§ 16 und § 20 

BauNVO) sowie durch die Festlegung der Höhe der baulichen Anlagen (§ 16 und § 18 

BauNVO). 

 Die maximal zulässige GRZ beträgt 0,8. 

 Die maximal zulässige GFZ beträgt 2,4. 

 Die maximale Gebäudehöhe (GHmax) beträgt 12,50 m.  

Als Bezugspunkt 0,0 m für die Festsetzung zur Höhe baulicher Anlagen gemäß § 18 

Abs. 1 BauNVO wird die Bestandshöhe am Fahrbahnrand der Ottersheimer Straße 

an der in der Planzeichnung gekennzeichneten Koordinate (UTM-Koordinatensystem 

ETRS89 / UTM Zone 32N: X = 442143.8977, Y = 5449880.1662) bestimmt. 

Die festgesetzte maximale Gebäudehöhe (GHmax) wird definiert als das senkrecht 

an der Außenwand gemessene Maß zwischen dem Bezugspunkt und dem höchsten 

Punkt der Dachkonstruktion (bei Flachdächern inklusive Attika). 

3 Bauweise sowie überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

 Für das Gewerbegebiet GE wird die Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO als offe-

ne Bauweise festgesetzt. 

 Die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen werden in der Plan-

zeichnung durch Baugrenzen im Sinne von § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt. 

 Ergänzend wird entsprechend § 23 Abs. 5 BauNVO bestimmt,  

 dass Nebenanlagen in Form von Gebäuden im Sinne des § 14 BauNVO nur in-

nerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig sind. Die Errichtung von 

Anlagen von Standorten von Müllbehältern / Müllcontainern sind auch außerhalb 

der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

 Garagen und überdachte Stellplätze (sog. Carports) sind nur innerhalb der über-

baubaren Grundstücksflächen zulässig. Stellplätze sind darüber hinaus auch au-

ßerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Vor Garagen und Car-

ports ist ein Stauraum von mindestens 5,50 m zur öffentlichen Verkehrsfläche 

freizuhalten. 

4 Verkehrsflächen sowie der Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

 Verkehrsflächen 

- siehe Planzeichnung - 

 Zur Kreisstraße K 40 sowie im Nahbereich der Kreisverkehrsanlage (siehe Plan-

zeichnung) dürfen keine Zufahrten von bzw. zu den Baugrundstücken hergestellt 

werden. Von bzw. zur Ottersheimer Straße sind Zufahrten nur im gekennzeichneten 

Bereich zulässig. 
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B. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan ge-

mäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Landesbauordnung (LBauO) Rheinland-Pfalz. 

1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

 Eine Dacheindeckung ist mit allen Dacheindeckungsmaterialien, mit Ausnahme von 

grellen, glänzenden oder stark reflektierenden Materialien im Sinne des § 5 LBauO 

(„Verunstaltungsgebot“) sowie als begrüntes Dach zulässig. 

 Bauliche Anlagen dürfen nicht flächenhaft mit grellen Farben und / oder stark reflek-

tierenden Oberflächenstrukturen im Sinne des § 5 LBauO („Verunstaltungsgebot“) 

gestaltet werden. 

2 Gestaltung der unbebauten Flächen bebauter Grundstücke 

(§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

 Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind, soweit sie nicht als Grundstückszu-

fahrt, Stellplatz oder für sonstige zulässige Nutzungen benötigt werden, zu mindes-

tens 50% zu begrünen. Für sehr keine oder schmale Restflächen können auch bo-

dendeckende Pflanzen verwendet werden. 

Die Gehölzarten sind gemäß der Pflanzliste, die Bestandteil des Bebauungsplans ist 

und unter Kapitel D, Punkt 1 gesondert abgedruckt ist, zu wählen. Die dort dargeleg-

ten Qualitätsanforderungen für Gehölze sind zu beachten. 

3 Gestaltung von PKW-Stellplatzflächen (§ 88 Abs.1 Nr.3 LBauO) 

 Im Plangebiet ist je vier, außerhalb von Gebäuden zu errichtenden Stellplätzen für 

Personenkraftfahrzeuge ist in direkter Zuordnung zu diesen Stellplätzen ein schmal-

kroniger Laubbaum-Hochstamm in einer ausreichend großen Pflanzgrube zu pflan-

zen und dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind gleichartig und spätestens in der darauf-

folgenden Vegetationsperiode zu ersetzen. Die Bäume sind bei Bedarf gegen Anfah-

ren zu schützen. 

Die Gehölzarten sind gemäß der Pflanzliste, die Bestandteil des Bebauungsplans ist 

und unter Kapitel D, Punkt 2 gesondert abgedruckt ist, zu wählen. Die dort dargeleg-

ten Qualitätsanforderungen für Gehölze sind zu beachten. 

Hinweis: Eine Überstellung der Stellplätze durch die zu pflanzenden Bäume wird 

empfohlen. 

 Zur Befestigung von PKW-Stellplatzflächen sind nur versickerungsfähige Materialien 

(z.B. Pflaster mit großen Fugen, Rasengittersteine, wassergebundene Decken etc.) 

zulässig. Der Abflussbeiwert darf max. 0,7 betragen. 

4 Einfriedungen und deren Gestaltung (§ 88 Abs.1 Nr.3 LBauO) 

 Einfriedungen in Form von festen Sockeln oder Mauern sind nur bis zu einer Höhe 

von max. 1,20 m zulässig. 

 Einfriedungen in Form von Zäunen sind grundsätzlich nur bis zu einer maximalen 

Höhe von 2,00 m zulässig. 
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5 Werbeanlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

 Eigenständige gewerbliche Anlagen der Fremdwerbung dürfen eine Werbeflächen-

größe2 von max. 9 m² aufweisen und dürfen eine Höhe3 von 4,50 m nicht überschrei-

ten. 

 Reklame- und Werbeanlagen sind an maximal zwei Fassadenseiten und bis zu einer 

jeweiligen Gesamtgröße von maximal 9 m² zulässig. 

 Als Werbeanlagen, die unabhängig von Gebäuden errichtet werden, sind je Bau-

grundstück zulässig: 

 Fahnen mit einer maximalen Einzelhöhe von 10,00 m und 

 maximal eine Werbeanlage in Form eines Werbepylons oder einer Werbestele 

mit einer maximalen Höhe von 2,50 m und einer Ansichtsfläche je Ansichtsseite 

von maximal 2,50 m². 

 Das Anbringen von Werbeanlagen oberhalb der Traufe bzw. auf einem Flachdach ist 

unzulässig. 

 Lichtwerbungen mit bewegtem, laufendem, blendendem oder im zeitlichen Wechsel 

aufleuchtendem Licht sind nicht zulässig. 

 Leuchtwerbung in Form von Himmelsstrahlern (sog. Skybeamern) bzw. lichtstarken, 

bündelnden Werbescheinwerfern ist im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht 

zulässig. 

6 Sonstige bauordnungsrechtliche Festsetzungen   

(§ 88 Abs.1 Nr.1 und Nr.3 LBauO) 

 Außerhalb von Gebäuden befindliche Standorte von Müllbehältern sowie Lager- und 

Abfallplätze sind vor Einsicht aus dem öffentlichen Straßenraum abzuschirmen bzw. 

in geeigneter Weise zu umpflanzen. 

 

  

                                                           
2  entsprechend Werbefläche Großfläche 
3  entsprechend Höhe Litfaßsäule, Höhe City-Light-Säule 



Offenbach / Queich Bebauungsplan „ICI - 3. Änderung“ 

  Textliche Festsetzungen 

Satzungsfassung 

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung  |  Kaiserslautern Seite 6 von 13 

 

C. HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN OHNE FESTSETZUNGSCHARAKTER 

1 Ordnungswidrigkeiten 

 Ordnungswidrig im Sinne des § 89 LBauO handelt, wer den Festsetzungen der 

nach § 88 LBauO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB erlassenen Bauvorschriften zuwider-

handelt. 

2 Schutz des Oberbodens gemäß DIN 18915 

 Vor Beginn der Bauarbeiten ist der Oberboden abzuschieben und fachgerecht bis 

zur Wiederverwendung zu lagern, um seine Funktion als belebte Bodenschicht 

und Substrat zu erhalten. Er darf nicht durch Baumaschinen verdichtet, mit Unter-

boden vermischt oder überlagert werden. Die Vorgaben der DIN 18915 (schonen-

der Umgang mit Oberboden) sind zu beachten, siehe auch § 202 BauGB. Eine 

Verunreinigung mit Fremdstoffen ist unbedingt zu vermeiden.  

 Anfallender unbelasteter Erdaushub ist einer Wiederverwertung zuzuführen und 

soweit wie möglich auf dem Baugrundstück selbst wieder einzubauen und land-

schaftsgerecht zu modellieren. 

3 Baugrunduntersuchung / Bodenarbeiten 

 Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke 

(u.a. DIN 1054, DIN 4020, DIN 4124, DIN EN 1997-1 und -2) zu berücksichtigen. 

 Die Durchführung von grundstücksbezogenen Baugrunduntersuchungen wird 

empfohlen. 

 Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu 

berücksichtigen. 

4 Altablagerungen / Altlasten 

 Altablagerungen oder sonstige schädliche Bodenbelastungen sind weder bei der 

Gemeinde Offenbach noch bei der Verbandsgemeinde Offenbach/Queich bekannt. 

Sollten wider Erwarten bei Baumaßnahmen Abfälle (z.B. Bauschutt, Hausmüll etc.) 

angetroffen werden oder sich sonstige Hinweise (z.B. geruchliche / visuelle Auffäl-

ligkeiten) ergeben, ist die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstel-

le Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz Neustadt / Weinstraße, um-

gehend zu informieren. 

5 Archäologische Denkmäler und Funde 

 Im Planungsgebiet befinden sich keine obertätig bekannten Westwall-Anlagen, da 

das Planungsgebiet in einer ehemaligen Kampfzone liegt, können bei Ausschach-

tungsarbeiten noch untertätig vorhandene Bauwerksreste und militärische Fund-

gegenstände aufgefunden werden. In diesem Fall ist die Generaldirektion Kulturel-

les Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege unmittelbar zu beteiligen. 

 Falls vor Beginn einer Baumaßnahme eine präventive Absuche von Kampfmitteln 

durch eine Fachfirma erfolgt, sollte diese durch die Denkmalfachbehörde begleitet 

werden. 

 Innerhalb des Plangebietes sind bislang keine archäologischen Denkmäler und 

Funde bekannt. Da bei Erdbewegungen Fundstellen kulturgeschichtlich bedeut-

samer Denkmäler jedoch angeschnitten oder aus Unkenntnis zerstört werden 
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könnten, ist der Beginn von Erdarbeiten rechtzeitig der Generaldirektion Kulturelles 

Erbe, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer anzuzeigen. 

Des Weiteren sind nachfolgende Ausführungen zwingend in die Bauausführungs-

pläne als Auflagen zu übernehmen: 

- Bei der Vergabe der vorbereitenden Baumaßnahmen (wie Mutterbodenabtrag) 

hat der Planungsträger bzw. die Gemeindeverwaltung, sowie für die späteren 

Erdarbeiten der Bauträger/ Bauherr, die ausführenden Baufirmen vertraglich 

zu verpflichten, mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesar-

chäologie zu gegebener Zeit rechtzeitig die Vorgehensweise und Terminie-

rung der Arbeiten abzustimmen, damit die Generaldirektion Kulturelles Erbe 

diese ggf. überwachen kann. 

- Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des 

Denkmalschutzgesetzes (DSchG) vom 23.3.1978 (GVBL, 1978, 8.159 ff), ge-

ändert durch Gesetz vom 26.11.2008 (GVBI. 2008, S.301) hinzuweisen. Da-

nach ist jeder zutage kommende, archäologische Fund unverzüglich zu mel-

den, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegen-

stände sorgfältig gegen Verlust zu sichern. 

- Die vorgenannten Vorschriften entbinden Bauträger/Bauherrn bzw. entspre-

chende Abteilungen der Verwaltung jedoch nicht von der Meldepflicht und 

Haftung gegenüber der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesar-

chäologie. 

- Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direkti-

on Landesarchäologie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit diese 

Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig 

den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend 

durchführen können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je 

nach Umfang der evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauher-

ren/Bauträger finanzielle Beiträge für die Maßnahmen erforderlich. 

- Es wird extra daraufhin gewiesen, dass die Meldepflicht besonders für die 

Maßnahmen (Mutterbodenabtrag) zur Vorbereitung der Baumaßnahmen gilt. 

 Vorsorglich weist die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-

gie darauf hin, dass sich im Planungsgebiet bisher nicht bekannte Kleindenkmäler 

(wie Grenzsteine) befinden können. Diese sind zu berücksichtigen bzw. dürfen von 

Planierungen o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten, historischen 

Standort entfernt werden. 

6 Hinweise zur Grundstücksentwässerung / Niederschlagswasserbewirtschaftung 

 Zum Nachweis der geplanten Grundstücksentwässerung einschließlich der An-

schlüsse an die örtlichen Abwasserkanäle ist ein entsprechender Entwässerungs-

antrag bei dem Abwasserwerk der Verbandsgemeinde einzureichen. 

 Eine Ableitung von Drainagewasser in das öffentliche Entwässerungssystem ist 

nicht zulässig. 

 Es wird empfohlen, das auf den Baugrundstücken anfallende, unverschmutzte 

Oberflächenwasser einer Wiederverwendung z.B. zur Garten- bzw. Freiflächen-

bewässerung zuzuführen. 

 Für die Planung und den Bau von Regenwassernutzungsanlagen ist die DIN 1989, 

Teil 1 zu berücksichtigen. Die Inbetriebnahme der Regenwassernutzungsanlage 
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ist entsprechend der Bestimmungen der Trinkwasserverordnung dem örtlichen 

Wasserversorger zu melden, um eine negative Beeinflussung des Trinkwassersys-

tems auszuschließen. Wird das Niederschlagswasser im Haushalt verwendet und 

als Abwasser entsorgt, so ist die Wassermenge durch einen geeichten Wasser-

zähler zu messen und dem Entsorgungsträger zu melden. 

 Bei dem Umgang mit anfallendem Niederschlagswasser sind das DWA Arbeits-

blatt 138 sowie das DWA Merkblatt 153 zu beachten. 

7 Hinweise zum Schutz von Kabeltrassen und Leitungen / zur Koordination der 

Leitungsarbeiten und zu Erschließungsmaßnahmen 

 Im Hinblick auf die gemeinsame Nutzung des unterirdischen Raums durch Bäume 

und Leitungen sind bei Neupflanzung von Bäumen bzw. Neubau von unterirdi-

schen Leitungen sowie Änderungen im Bestand die einschlägigen DIN-

Vorschriften (DIN 18920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von 

Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ und 

DIN 1998 „Unterbringung von Leitungen und Anlagen in öffentlichen Flächen, 

Richtlinien für die Planung“) sowie die Merkblätter der Deutschen Vereinigung für 

Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) (Merkblatt „DWA-M 162“), des 

Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) („DVGW-Merkblatt GW 

125“) sowie der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 

(Merkblatt „FGSV Nr. 939“) zum Thema „Bäume, unterirdische Leitungen und Ka-

näle“ zu beachten. 

Andernfalls sind auf Kosten des Verursachers, in Absprache mit dem jeweiligen 

Leitungsträger, geeignete Maßnahmen zum Schutz der Leitungen (z.B. Einbau 

von Trennwänden) zu treffen. 

 Im Rahmen von Erschließungs- und Baumaßnahmen ist die jeweils bauausfüh-

rende Firma auf ihrer Erkundigungspflicht nach vorhandenen Versorgunganlagen 

hinzuweisen 

 Die Träger der Ver- und Entsorgung sind grundsätzlich frühzeitig über den Beginn 

von Erschließungs- und Baumaßnahmen zu unterrichten, um zumindest die Mög-

lichkeit einer Koordination insbesondere von Leitungsarbeiten zu ermöglichen. Ei-

ne vollständige Liste der zu informierenden Ver- und Entsorgungsträger kann bei 

der Verbandsgemeindeverwaltung Offenbach / Queich erfragt werden. 

 Die Thüga Energienetze GmbH weist daraufhin, dass am östlichen und südlichen 

Plangebietsrand - außerhalb des Geltungsbereichs - zwei Gasversorgungsleitun-

gen betrieben werden. Auf diese ist zu achten, leitungsgefährdende Verrichtungen 

haben jederzeit zu unterbleiben. Können die in den Richtlinien und Verordnungen 

geforderten Mindestabstände nicht eingehalten werden, sind in Absprache mit 

dem Versorgungsträger weitergehende Schutzmaßnahmen zu treffen, deren Kos-

ten der Verursacher der Maßnahme zu tragen hat. 

8 Hinweise zu schutzbedürftigen Räumen in Gewerbegebieten gem. DIN 4109 

 Im Plangebiet sind nach außen abschließende Bauteile von schutzbedürftigen 

Räumen nach DIN 4109 so auszuführen, dass sie die jeweils erforderlichen 

Schalldämm-Maße aufweisen. 
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9 Hinweise des Landesbetriebs Mobilität Speyer 

 Mit Schreiben vom 19.04.2018 teilt der Landesbetrieb Mobilität Speyer mit, dass 

entlang der Kreisstraße K 40 ein Blendschutz vorzusehen ist. 

10 Grüngestaltung und Grenzabstände 

 Die nach den §§ 44 bis 47 Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (LNRG) erforder-

lichen Grenzabstände bei Anpflanzungen sind einzuhalten. Insbesondere folgende 

Grenzabstände sind zu beachten (weitere Informationen hierzu sind den §§ 44 und 

45 LNRG zu entnehmen): 

Bäume (ausgenommen Obstbäume): 

- sehr stark wachsende Bäume: 4,00 m 

- stark wachsende Bäume 2,00 m 

- alle übrigen Bäume 1,50 m 

Obstbäume: 

- Walnusssämlinge 4,00 m 

- Kernobst, stark wachsend 2,00 m 

- Kernobst, schwach wachsend 1,50 m 

Sträucher (ausgenommen Beerenobststräucher): 

- stark wachsende Sträucher 1,00 m 

- alle übrigen Sträucher 0,50 m 

Beerenobststräucher: 

- Brombeersträucher 1,00 m 

- alle übrigen Beerenobststräucher 0,50 m 

Hecken: 

- Hecken bis zu 1,0 m Höhe 0,25 m 

- Hecken bis zu 1,5 m Höhe 0,50 m 

- Hecken bis zu 2,0 m Höhe 0,75 m 

- Hecken über 2,0 m Höhe einen um das 

Maß der Mehr-

höhe größeren 

Abstand als 

 0,75 m 
 

11 Hinweise zur Radonvorsorge 

 Radon ist ein radioaktives Edelgas, das aus dem natürlich vorkommenden, radio-

aktiven Schwermetall Uran entsteht. Da Uran, wenn auch nur in geringer Konzent-

ration, fast überall in der Erdkruste vorhanden ist, ist Radon dort ebenfalls im Erd-

reich nachzuweisen. Das gasförmige Radon kann in diesem Zusammenhang mit 

der Bodenluft über Klüfte im Gestein und durch den Porenraum der Gesteine und 

Böden an die Erdoberfläche wandern. 

In der Luft außerhalb von Gebäuden wird das aus dem Boden austretende Radon 

sofort durch die Atmosphärenluft auf sehr niedrige Konzentrationen verdünnt. In-

nerhalb von Gebäuden können jedoch aufgrund des Bauuntergrundes und der 

Bauweise beträchtliche Radonkonzentrationen auftreten. Die Radonkonzentration 

hängt in diesem Zusammenhang von den folgenden Faktoren ab: 

- technische Einflüsse des Bauwerks (wie z.B. Dichtigkeit des Gebäudes gegen 

Radoneintritt durch die Bodenplatte und erdberührende Wände, Luftdichtigkeit 

von Fenster und Türen, Lüftungsverhalten der Bewohner) 

- geologische Eigenschaften des Baugrunds (Uran- bzw. Radongehalt der Ge-

steine und Böden im Baugrund, Wegsamkeiten für das Radon im Erdreich, 

wie beispielsweise tektonische Störungen) 

 Da radioaktive Stoffe, wie Radon, die Zellen eines lebenden Organismus schädi-

gen können, wurde für das Land Rheinland-Pfalz eine Radon-Prognosekarte 

(http://www.lgb-rlp.de/radonprognosekarte.html, Stand 2014) erstellt. Die Karte 

enthält vier Radonpotenzial-Klassen, die einen Anhaltspunkt über die Höhe des 

wahrscheinlichen großflächigen Radonpotenzials aufzeigen. Kleinräumig, also am 

konkreten Bauplatz, können davon allerdings aufgrund der obengenannten geolo-

gischen Einflussgrößen deutliche Abweichungen bei den Radonwerten auftreten, 
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so dass die Radon-Prognosekarte nicht als Grundlage einer Bauplanung herange-

zogen werden kann, hier bedarf es stets gesonderter Untersuchungen. 

 Die bisher gemessenen Radonkonzentrationen in der Bodenluft lassen jedoch den 

Schluss zu, dass bei geeigneter Bauausführung praktisch überall in Rheinland-

Pfalz Gebäude errichtet werden können, die den notwendigen Schutz vor Radon 

bieten. Effiziente und preiswerte Maßnahmen gegen Radon lassen sich am besten 

beim Bau eines Gebäudes verwirklichen. 

 Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass bei Radonkonzentra-

tionen in der Bodenluft unter 100.000 Bq/qbm bereits eine durchgehende Beton-

fundamentplatte und ein normgerechter Schutz gegen Bodenfeuchte in der Regel 

einen ausreichenden Schutz vor Radon bieten. Lediglich bei höheren Werten ist 

eine weitergehende Vorsorge anzustreben (wie z.B. eine radondichte Folie unter 

der Bauplatte). 

 Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem erhöhtes Radonpotenzial 

(40.000 - 100.000 Becquerel Radon pro Kubikmeter Bodenluft) ermittelt wurde. 

 Das Landesamt für Geologie und Bergbau empfiehlt daher Radonmessungen in 

der Bodenluft in Abhängigkeit von den geologischen Gegebenheiten des Bauplat-

zes. Die Ergebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner / Bauherren sein, sich 

ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden. Werden Werte über 

100.000 Becquerel Radon pro Kubikmeter Bodenluft festgestellt, wird angeraten, 

bauliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um den Eintritt des Radons ins Gebäude 

weitgehend zu verhindern. 

 Das Landesamt für Geologie und Bergbau bittet in diesem Zusammenhang darum, 

dass ihm gegebenenfalls die Ergebnisse der Radonmessungen mitgeteilt werden, 

damit diese in anonymisierter Form zur Fortschreibung der Radonprognosekarte 

von Rheinland-Pfalzgenutzt werden können. 

 Das Landesamt für Geologie und Bergbau weist des Weiteren daraufhin, dass 

Studien ergeben haben, dass für Messungen im Gestein/Boden unbedingt Lang-

zeitmessungen (ca. 3 bis 4 Wochen) notwendig sind. Kurzzeitmessungen sind 

hierbei nicht geeignet, da die Menge des aus dem Boden entweichenden Radons 

in kurzen Zeiträumen sehr stark schwankt. Dafür sind insbesondere Witterungsein-

flüsse wie Luftdruck, Windstärke, Niederschläge oder Temperatur verantwortlich. 

Nur so können aussagefähige Messergebnisse erzielt werden. Es wird deshalb 

empfohlen, die Messungen in einer Baugebietsfläche an mehreren Stellen, min-

destens 6 je Hektar, gleichzeitig durchzuführen. Die Anzahl kann aber in Abhän-

gigkeit von der geologischen Situation auch höher sein. 

 Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieurbü-

ro ausgeführt werden und dabei die folgenden Posten enthalten: 

- Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Krite-

rien, 

- radongerechte, ca. 1 m Tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei 

bodenkundliche Aufnahme des Bohrgutes, 

- fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter, 

- Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten 

zur Ermittlung der Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren 

jährlichen Radonverfügbarkeit, 

- Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma), 
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- Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen. 

 Weitere Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchführung 

der Radonmessung in der Bodenluft beantwortet das Landesamt für Geologie und 

Bergbau Rheinland-Pfalz (Internet: www.lgb-rlp.de; Telefon: 06131/9254-0). 

Weiterführende Informationen zum Thema Radonschutz von Neubauten und Ra-

donsanierungen können auch dem „Radon-Handbuch“ des Bundesamtes für 

Strahlenschutz entnommen werden. Weiterhin steht zu der Thematik „Radon in 

Gebäuden bzw. in der Bodenluft“ die Radon-Informationsstelle im Landesamt für 

Umwelt (E-Mail: radon@lfu.rlp.de; Telefon: 06131/6033-1263) zur Verfügung. 

12 DIN-Vorschriften / technische Regelwerke und Vorschriften 

 Soweit in den textlichen Festsetzungen auf DIN-Normen, sonstige technische Re-

gelwerke und Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse) Bezug genommen 

wird, können diese bei der Verbandsgemeindeverwaltung Offenbach / Queich, 

Fachbereich 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (Konrad-Lerch-Ring 6, 

76877 Offenbach / Queich) eingesehen werden. 

 DIN-Vorschriften sind darüber hinaus zu beziehen über den Beuth-Verlag (Beuth-

Verlag GmbH, Burggrafenstraße 66, 10787 Berlin, www.beuth.de). 

 

 

 

 

 

 

D. PFLANZLISTEN 

Die hier aufgeführten Pflanzenarten sind eine Auswahl der wichtigsten Arten. Die Liste 

ist nicht abschließend. 

Entscheidend für eine standortgerechte und ökologische Pflanzenauswahl ist die Ver-

wendung von möglichst einheimischen Gehölzen. Für Gartenflächen können durchaus 

auch Ziergehölze verwendet werden. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass mög-

lichst robuste und einfach blühende Arten und Sorten gepflanzt werden, die vorzugs-

weise durch ihre Blüte, Frucht und Dornen/Stacheln besonderen Lebensraum für Vögel 

und Insekten bieten. Qualifizierte Baumschulen bieten hierzu Beratung an. 

Angegeben sind weiter die Pflanzqualitäten gem. den Gütebestimmungen des BdB 

(Bund deutscher Baumschulen). Die grünordnerisch festgesetzten Pflanzungen sind 

mit der angegebenen Mindestqualität oder höher durchzuführen. In der Regel ist bei 

Gehölzpflanzungen ein Raster von 1,5 x 1,5 m einzuhalten bzw. 1 Strauch auf 2 m² zu 

rechnen. 

Auf die Einhaltung der Grenzabstände nach dem Nachbarrechtsgesetz Rheinland-

Pfalz (§§ 44 - 47) ist zu achten. 

  

http://www.beuth.de/
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1 Pflanzliste A: Gehölze zur Bepflanzung der Baugrundstücke 

Bäume 

Pflanzqualität: Hochstamm, StU 10 bis 12 cm, mit Ballen 

Acer campestre Feld-Ahorn  

Carpinus betulus Hainbuche  

Malus silvestris Wildapfel 

Prunus avium Wildkirsche 

Sorbus aria Mehlbeere  

Sorbus aucuparia Eberesche  

Sorbus domestica Speierling  

Sorbus torminalis Elsbeere  
 

Sträucher 

Pflanzqualität: Strauch, verpflanzt, Höhe 125 bis 150 cm 

Buddleja davidii Sommerflieder 

Cornus sanguinea Hartriegel 

Corylus avellana Haselnuss 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen  

Ligustrum vulgare Liguster 

Lonicera xylosteum Heckenkirsche 

Rosa canina Hundsrose 

Rosa rubiginosa Weinrose 

Rosa spinosissima Bibernellrose 

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 

 

2 Pflanzliste B: Bäume für die Gestaltung der PKW-Stellplatzflächen 

Pflanzqualität für die Bäume: Hochstamm, StU 16 bis 18 cm, mit Ballen 

Acer monspessulanum französischer Ahorn 

Carpinus betulus ‚Fastigiata‘ Säulen-Hainbuche 

Pyrus calleryana ‚Chanticleer‘ Stadtbirne 

Robinia pseudoacacia ‚Umbraculifera‘ Kugel-Robinie 
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AUSFERTIGUNG 

Der Bebauungsplan, bestehend aus: Planzeichnung, bauplanungsrechtlichen und bauord-

nungsrechtlichen Festsetzungen und Satzung stimmt mit allen seinen Bestandteilen mit dem 

Willen des Gemeinderates überein. 

Das für den Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten. 

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. Er tritt am Tag seiner Bekanntmachung in 

Kraft. 

 

 

Offenbach an der Queich, den ............................... 

 

 

...................................................... 

Axel Wassyl 

(Ortsbürgermeister) 


